
PROJEKTSTÄNDE 
SOLARAUTOBAHNEN & 
ENERGIELANDSCHAFTEN

ARBEITSKREIS ZWECKVERBAND, 
KUCKUM, 07.12.2023



Solarautobahn01

Energielandschaften02

AGENDA



Solarautobahn01
Blitzlicht Projektinhalte01.1
Projektstatus01.2

Energielandschaften02

AGENDA



BLITZLICHT PROJEKTINHALT

Arbeitskreis Zweckverband - Projektstände

©
 A

n
d

re
a 

K
am

al
 –

ge
tt

yi
m

ag
es

.c
o

m

PROZESS-
ORGANISATION/ 
BÜRGER-
INFORMATIONEN

 Beratungen

 Workshops

 Kommunikation

 Öffentlichkeit

 Abstimmungen

UMSETZUNGS-
EMPFEHLUNGEN

 Machbarkeit 

 Zeit- und 
Maßnamen-
planung

 Risikoanalyse

FINANZIERUNG 
UND WIRT-
SCHAFTLICHE
BEURTEILUNG

 Finanzierung

 Betrieb

 Förderung

 Risikoanalyse

ENTWICKLUNG 
EINES KONZEPTIO-
NELLEN ANSATZES 

 Projektziele

 Technisches Konzept

 Räumliches Konzept

 Technologien

 Innovation

 Potenzialflächen

 Kooperation

WEITER-
QUALIFIZIERUNG
des Teilprojektes

 Flächenverfüg-
barkeit

 Nutzbarkeit

 Planerischer und 
rechtlicher Rahmen
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BLITZLICHT PROJEKTINHALT
Anwendungsbereich

Ziel des Teilprojektes Solarautobahn ist es, vorhandene Flächen und 
Bauwerke der Autobahnen A44n und A46 im Bereich des Tagebaus 
Garzweiler für die Erzeugung Erneuerbarer Energien zu nutzen.

Daher wurden die hier gekennzeichneten Bereiche der A44n sowie A46 
untersucht. Insbesondere sollen die 

• Lärmschutzwände der A46 sowie

• Böschungen der A44n

• Windschutzwände der A44n betrachtet werden.

Im Rahmen der Machbarkeit werden die hier gekennzeichneten Bereiche 
untersucht. Im Rahmen der Weiterqualifizierung werden die möglichen 
Technikflächen lokalisiert, die für den Bau einer Anlage in Betracht 
kommen würden.

Hier werden Teilaspekte wie Verschattung, Ausrichtung aber auch 
raumplanerischen Ausschlussgründe erarbeitet und erläutert.

Nun folgend werden die relevanten technischen und planerischen 
Anforderungen zusammengestellt und entsprechenden Kriterien zur 
Lokalisierung der Technikflächen ermittelt
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BLITZLICHT PROJEKTINHALT

Identifizierung von planerischen und rechtlichen Rahmenbedingungen

6 Arbeitskreis Zweckverband - Projektstände

Neben technischen Anforderungen wird die 
Umsetzung von erneuerbaren 
Energieanlagen durch planerische und 
rechtliche Vorgaben reglementiert.

Insbesondere Vorgaben aus:

- Erneuerbare-Energie-Gesetz

- Landesnaturschutzgesetze, BKompV

- Bundesfernstraßengesetze,  

- Immissionsschutzgesetze

- technische Regeln

- Anforderungen Netzbetreiber

- Anforderungen Eigentümer



BLITZLICHT PROJEKTINHALT
Überblick rechtliche Kriterien
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Anforderung/
Kriterium
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Hohe Relevanz für

Schallschutzwände X X
X X

X X X X X X X X X X X X X X

Windschutzwände
X X X X X X X X X X X X X X X X

Böschungen
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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BLITZLICHT PROJEKTINHALT
Weiterqualifizierung
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Einteilung in Teilbereiche Ermittlung Leistung/ Erträge Bewertung rechtlicher, technischer Kriterien



BLITZLICHT PROJEKTINHALT
Ertragsberechnung nach verschiedenen Szenarien

Bezeichnung des Szenarios Szenario 1 –Ertragsmaximierung Szenario 2 – mittlere Erträge Szenaio 3 – Ertragsoptimierung

Anlagen auf Böschung, Wind, und Lärmschutz Böschung, Wind, und Lärmschutz Böschung, Wind, und Lärmschutz

Betrachtete Prioritäten Gering, mittel,  hoch mittel,  hoch hoch

Leistung Böschung 16.861 kWp 12.160 kWp 6.809 kWp

Leistung Windschutz 4.872 kWp 4.872 kWp 4.872 kWp

Leistung Lärmschutz 2.158 kWp 1.935 kWp 995 kWp

Ertrag Böschung 16.069 MWh 11.892 MWH 7.051MWh

Ertrag Windschutz 5.638 MWh 5.638 MWh 5.638 MWh

Ertrag Lärmschutz 2.537 MWh 2.249 MWh 1.288 MWh

Summe Leistung 23.891 kWp 18.967 kWp 12.676 kWp

Summe Ertrag 24.244 MWh 19.779 MWh 13.977 MWh
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BLITZLICHT PROJEKTINHALT
Technologieauswahl
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Zusammenstellung verschiedener Varianten Referenzen/Hersteller Nutzwertanalyse



BLITZLICHT PROJEKTINHALT
Konzept - Prinzip, Betrieb und Vermarktung (Beispiel Einspeisung)
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Prinzipschema Betreiber- und Vermarktngsmöglichkeiten Räumliches/ technisches  Konzept



BLITZLICHT PROJEKTINHALT
Fördermittel

• Prüfung von kommunalen, 
nationalen und 
internationalen 
Förderprogrammen

• Kommunale und nationale 
wurden bereits 
zusammengestellt

• EU-Fördermittel werden 
noch ergänzt

• Finale Bewertung in 01/2023

12 Arbeitskreis Zweckverband - Projektstände



PROJEKTSTATUS ARBEITSPAKETE
Berechnung nach entsprechenden Szenarien

Arbeitskreis Zweckverband - Projektstände

Arbeitspakete Projektstatus Stand Status/Benötigte Daten/Informationen Vor. Abschluss

Analyse und Bewertung der baulichen Anlagen

90% - statische Prüfung der Lärmschutzanlagen; Daten wurden bei der 
Autobahn GmbH angefragt

12/2024

Identifizierung von planerischen und rechtlichen Rahmenbedingungen

90% - Enthebung des $9 FStrG eventuell nicht zulässig durch 
übergeordnetes Interesse; Finaler Austausch mit Autobahn/Bast 
- Bericht der Bast am 12/2023 angesetzt. Inhalte berücksichtigen

01/2024

Konkretisierung der Projektziele 75% - Erfolgt nach Projektende; Erste Bewertung über Szenarien 02/2024

Entwicklung des technischen Konzepts 50% - keine Infos von RWE erhalten 12/2023

Entwicklung des räumlichen Konzepts 30% - keine Infos von RWE erhalten 12/2023

Identifizierung geeigneter Technologien

80% - Besprechung mit Herstellern laufen, Nutzwertanalyse muss noch 
abgschlossen werden

12/2023

Ableitung von Projektideen mit innovativem Charakter 50% - Erfolgt über einen Abgleich mit den Fördermitteln 01/2024

Eine Aufteilung der Potenzialflächen in geeignete Projektflächen 80% - statische Prüfung (siehe oben) 12/2023

Identifikation von Kooperationspartnern 50% - Austauschtermine geplant 01/2024

Visualisierung einer perspektivischen Darstellung/ zur internetfähigen Präsentation 0% - Zum Projektende 02/2024

Entwicklung eines Finanzierungskonzepts 30% - Festlegung möglicher Vermarktungsmodelle bereits erfolgt 02/2024

Identifizierung möglicher Förderzugänge

50% - EU-Fördermittel zu ergänzen
- Abgleich mit Konzeptideen

01/2024

Beurteilung der Machbarkeit (technisch, rechtlich, wirtschaftlich) 20% - technisch bereits in vorherigen Projektphasen 02/2024

Zeit- Maßnahmenplanung 0% 02/2024

Fortl. -Workshops, Auftaktveranstaltungen erfolgt Fortlaufend

Fortl. - Projektstände werden forlaufend dokumentiert 03/2024
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ÜBERBLICK ARBEITSPAKETE

Arbeitskreis Zweckverband - Projektstände
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PROZESS-
ORGANISATION/ 
BÜRGER-
INFORMATIONEN

 Beratungen

 Workshops

 Kommunikation

 Öffentlichkeit

 Abstimmungen

DARSTELLUNG 
UND 
VISUALISIERUNG

 Konzeptdarstellung

 Visualisierung

UMSETZUNGS-
EMPFEHLUNGEN

 Machbarkeit

 Zeit- und 
Maßnamen-
planung

 Förderung

 Risikoanalyse

FINANZIERUNG 
UND WIRT-
SCHAFTLICHE
BEURTEILUNG

 Finanzierung

 Betrieb

 Förderung

 Risikoanalyse

ENTWICKLUNG 
EINES KONZEPTIO-
NELLEN ANSATZES 

 Konzeptentwicklung

 Energiesysteme

 Landnutzungen

 Ökologie

 Demonstrations-
vorhaben

 Kooperationen

WEITER-
QUALIFIZIERUNG
des Teilprojektes

 Flächenverfüg-
barkeit

 Rahmen-
bedingungen

 Best-Practice
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WEITERQUALIFIZIERUNG
Zusammenfassung der rechtlichen und planerischen Vorgaben

Anforderungen Beschreibung Relevanz
Ausschlusskriterium 
Flächenbewertung

Kriterium
WQ

Energie –
Höchstwert 

Der Höchstwert ergibt sich aus dem um 8 Prozent erhöhten Durchschnitt der 
Gebotswerte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei 
Gebotstermine, deren Zuschläge bei der Bekanntmachung des jeweiligen 
Gebotstermins nach § 29 bereits nach § 35 Absatz 1 bekanntgegeben waren, 
dabei beträgt er jedoch höchstens 5,9 Cent pro Kilowattstunde. Ein sich aus der 
Berechnung ergebender Wert wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 

Insbesondere Einfluss auf das 
Betreibermodell und die 
Wirtschaftlichkeit von Anlagen

Kein Einfluss auf die 
Weiterqualifizierung der 
Flächen

Nein

Energie –
besondere 
Anlagen

Photovoltaikanlagen werden als besondere Solaranlage eingeordnet, wenn sie, 
gemäß §37 „auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitigem 
Nutzpflanzenanbau auf derselben Fläche“ realisiert werden

Einordnung als besondere Anlage, 
Einfluss auf das Betreibermodell und 
die Wirtschaftlichkeit von besonderen 
Anlagen

Kein Einfluss auf die 
Weiterqualifizierung der 
Flächen

Nein

Energie –
anzulegender 
Wert 

Wenn es sich bei der Solaranlage um eine besondere Solaranlage nach § 37 
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a, b oder c handelt und die Anlage insgesamt mit 
einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern aufgeständert ist, erhöht sich der 
anzulegende Wert nach Satz 1 bei Anlagen, die 
1. im Jahr 2023 einen Zuschlag erhalten haben, um 1,2 Cent pro Kilowattstunde, 
2. im Jahr 2024 einen Zuschlag erhalten haben, um 1 Cent pro Kilowattstunde, 
3. im Jahr 2025 einen Zuschlag erhalten haben, um 0,7 Cent pro Kilowattstunde 
und 
4. in den Jahren 2026 bis 2028 einen Zuschlag erhalten haben, um 0,5 Cent pro 
Kilowattstunde.

Insbesondere Einfluss auf das 
Betreibermodell und die 
Wirtschaftlichkeit von besonderen 
Anlagen

Kein Einfluss auf die 
Weiterqualifizierung der 
Flächen

Nein

Energie –
Ausschreibungs
volumen

Das Ausschreibungsvolumen für Solaranlagen beträgt 
1. im Jahr 2023 5 850 Megawatt zu installierende Leistung, 
2. im Jahr 2024 8 100 Megawatt zu installierende Leistung und 
3. in den Jahren 2025 bis 2029 jeweils 9 900 Megawatt zu installierende 
Leistung.

Insbesondere Einfluss auf das 
Betreibermodell und die 
Wirtschaftlichkeit von besonderen 
Anlagen

Kein Einfluss auf die 
Weiterqualifizierung der 
Flächen

Nein
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DATENANFRAGE
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REFERENZTECHNOLOGIEN
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Zusammenstellung der Referenzen



GROBER ZEITPLAN MACHBARKEITSSTUDIE ENERGIELANDSCHAFTEN

2023 2024

Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug.

Weiterqualifizierung des Teilprojektes

Entwicklung eines konzeptionellen Ansatzes

Finanzierung und wirtschaftliche Beurteilung inkl. Risikoanalyse

Umsetzungsempfehlung (Machbarkeit, Zeit- und Maßnahmenplanung)

Darstellung des Konzeptes / Visualisierung

25.10.2023
Prozessorganisation / Kommunikation

Tätigkeit

Datenabfrage/-austausch

Netzbetreiber

Abstimmungen

Projektstart/Vertragsabschluss

Dokumentation

30.08.2024
(Zwischen)Präsentationen

Arbeitskreis Zweckverband - Projektstände19




